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1. Wo liegt das Problem?

2. Was gilt aktuell beim Netzanschluss von EEG-Anlagen? 

3. Was sind die Herausforderungen? Wo fehlen Regelungen?

4. Was wurde vom Gesetzgeber (nicht) umgesetzt?

5. Wie soll die „Überbauung von NVP“ durch flexible 

Netzanschlussvereinbarungen „helfen“? 

6. Exkurs: Was gilt beim Netzanschluss von Batteriespeichern?

7. Fazit und Diskussion

Gliederung
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1. Wo liegt das Problem?

https://www.50hertz.com/de/News/Details/16432/wind-und-

pv-parks-grossbatterien-rechenzentren-mehr-50hertz-sagt-

netzanschluesse-fuer-knapp-30-gw-leistung-zu
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Bundesnetzagentur/Marktstammdatenregister: Statistiken ausgewählter erneuerbarer Energieträger zur Stromerzeugung, 

September 2025, S. 2.

1. Wo liegt das Problem?
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Das Stromnetz ist vielerorts 

ausgelastet und muss 

ausgebaut werden …

Bundesnetzagentur: Strom Bericht – Zustand und 

Ausbau der Verteilernetze 2022, Juli 2023, S. 14, 19.

 

1. Wo liegt das Problem?
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https://www.smard.de/page/home/topic-article/444/215544/update-verteilernetze-bis-2045 

SMARD ist eine Informationsplattform der Bundesnetzagentur über den deutschen Strommarkt.

1. Wo liegt das Problem?
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https://www.smard.de/page/home/topic-article/444/215544/update-verteilernetze-bis-2045 

SMARD ist eine Informationsplattform der Bundesnetzagentur über den deutschen Strommarkt.

1. Wo liegt das Problem?
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Die Netz- und Anlagenbetreiber stehen 

vor großen Herausforderungen…

Überlastete Netze

Regionale 

Ungleichverteilung

Mangelnde 

Planungssicherheit für 

Anlagenbetreiber

Hoher 

Netzausbaubedarf

Lange 

Realisierungszeiten 

und hohe Kosten

Mangelnde 

Transparenz bei den 

Netzkapazitäten

Unklare Zeitpläne und 

Kosten
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§ 8 Abs. 1 S. 1 EEG 2023:

Netzbetreiber müssen Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 

erneuerbaren Energien unverzüglich vorrangig an der Stelle an ihr 

Netz anschließen, die im Hinblick auf die Spannungsebene 

geeignet ist und die in der Luftlinie kürzeste Entfernung zum 

Standort der Anlage aufweist, wenn nicht dieses oder ein anderes 

Netz einen technisch und wirtschaftlich günstigeren 

Verknüpfungspunkt aufweist; bei der Prüfung des wirtschaftlich 

günstigeren Verknüpfungspunkts sind die unmittelbar durch den 

Netzanschluss entstehenden Kosten zu berücksichtigen. 

Netzanschlussbegehren

2. Was gilt aktuell?

Was ist der gesamtwirtschaftlich günstigste Netzverknüpfungspunkt?
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§ 8 Abs. 4 

EEG

Welche Pflichten hat der Netzbetreiber gegenüber dem 

Anlagenbetreiber?

Anspruch auf 

Übermittlung 

eines Zeitplans 

(§ 8 Abs. 5 EEG)
Auskunftsanspruch auf 

Übermittlung der Netzdaten 

sowie eines Zeitplans für den 

Netzanschluss und einen 

Kostenvoranschlag 

(§ 8 Abs. 6 EEG)

Anspruch auf 

Optimierung, 

Verstärkung und 

Ausbau des Netzes 

(§ 12 Abs. 1 EEG) 

2. Was gilt aktuell?
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Ab wann gilt der Anspruch auf die Rechte nach § 8 Abs. 6 EEG? 

BGH, Urteil vom 21.03.2023 – XIII ZR 2/20, Rn. 13: 

Bereits vor Errichtung der Anlage und Herstellung eines 

Netzanschlusses besteht ein gesetzliches Schuldverhältnis 

zwischen dem Einspeisewilligen und dem Netzbetreiber.

2. Was gilt aktuell?
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Viele Anlagenbetreiber wollen zur Planungssicherheit eine 

Einspeisezusage/Reservierungszusage.

Kein Anspruch nach 
aktuellem Recht!

Eigene 

Reservierungsbedingungen 

der Netzbetreiber

Erhebliche 

Rechtsunsicherheiten bei 

der Dauer von 

Reservierungszusagen

2. Was gilt aktuell?
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2. Was gilt aktuell?

https://www.ewe-

netz.de/einspeiser/strom/ihr-

netzanschluss/reservierungsverfahren
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BGH, Urteil vom 21.03.2023 – XIII ZR 2/20, Rn. 32: 

Bei der Ausgestaltung des Reservierungsverfahrens […] 

muss [der Netzbetreiber] daher die Interessen der Beteiligten 

bei der Verfahrensgestaltung und Reservierungsentscheidung 

angemessen berücksichtigen. Das wird jedenfalls - wie das 

Berufungsgericht zu Recht annimmt - ein transparentes, 

diskriminierungs- und willkürfreies Verfahren erfordern. Der 

Netzbetreiber muss zudem sicherstellen, dass das 

Reservierungsverfahren den Ausbau der erneuerbaren 

Energien nicht entgegen der obigen Zielsetzung behindert, was 

etwa Anlass geben dürfte, Reservierungen in geeigneter 

Weise zu befristen.

2. Was gilt aktuell?
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Ist ein solches Reservierungsverfahren verpflichtend?

BGH, Urteil vom 21.03.2023 – XIII ZR 2/20, Leitsatz: 

Eine verbindliche Reservierung von Einspeisekapazitäten bereits vor 

der anschlussfertigen Errichtung einer Anlage zur Erzeugung von 

Strom aus Erneuerbaren Energien ist nicht von vornherein 

ausgeschlossen und kann dem Anschlussanspruch eines anderen 

Anlagenbetreibers an dem reservierten Verknüpfungspunkt 

entgegenstehen, selbst wenn dessen Anlage früher anschlussfertig 

errichtet wird.

→ Netzbetreiber ist dann gegenüber dem anderen Anlagenbetreiber 

mit der anschlussfertigen Anlage schadensersatzpflichtig. 

2. Was gilt aktuell?
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3. Zwischenfazit: Wo fehlen Regelungen?

Planungssicherheit 

für die 

Anlagenbetreiber

Weniger „konkrete“ 

Netzanschlussbegehren 

und somit geringeres 

Prüferfordernis für 

Netzbetreiber

Das Ziel 
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https://www.solarwirtschaft.de/2025/09/11/schlechte-noten-fuer-netzbetreiber-bundestag-muss-enwg-nachbessern/

3. Zwischenfazit: Wo fehlen Regelungen?



13.11.25 · Carstens & Affeldt · „Recht am Limit“ – Netzanschluss im Spannungsfeld 20 © DOMBERT Rechtsanwälte

3. Zwischenfazit: Wo fehlen Regelungen?

- Anspruch auf Reservierungszusage für Anlagenbetreiber 

nach bundeseinheitlichen Kriterien

- „Faire“ Verteilung der begrenzten Netzanschlusskapazitäten

- Transparenz und Planungssicherheit
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Das BMWK hatte am 28.08.2024 einen Referentenentwurf zum 

EnWG und EEG veröffentlicht. 

4. Was wurde vom Gesetzgeber (nicht) umgesetzt?

Ziele:

- Transparenz über verfügbare Netzanschlusskapazitäten 

erhöhen,

- einen einheitlichen Rahmen für Kapazitätsreservierungen 

schaffen,

- zeitliche Abläufe im Bearbeitungsprozess von 

Netzanschlussbegehren zu standardisieren. 
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Und jetzt?

Ist das „Recht am Limit“?
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5. Lösung durch die „Überbauung von NVP“? 

Herausforderungen: lange Realisierungszeiten und hohe Kosten, hoher 

Netzausbaubedarf, keine Planungssicherheit

Lösung: gemeinsame Nutzung von NVP

Vorteile: reduzierte Anschlusszeiten, geringe Netzanschlusskosten und 

bessere NVP-Nutzung
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5. Lösung durch die „Überbauung von NVP“? 

https://www.bayernwerk-netz.de/de/energie-einspeisen/ueberbauung.html
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5. Lösung durch die „Überbauung von NVP“? 

§ 8a Abs. 1 S. 1 EEG 2023:

Der Netzbetreiber und der Anlagenbetreiber können eine 

anschlussseitige Begrenzung der maximalen 

Wirkleistungseinspeisung in das Netz vereinbaren (flexible 

Netzanschlussvereinbarung). 

→ In Kraft getreten am 25.02.2025

→ Durch das „Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts 

zur Vermeidung von temporären Erzeugungsüberschüssen“
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5. Lösung durch die „Überbauung von NVP“? 

Überbauung = 

Anders als bei standardmäßigen 

Netzanschlüssen wird bei einer flexiblen 

Netzanschlussvereinbarung die 

installierte Leistung der Anlage 

anschlussseitig nicht unbeschränkt zur 

Verfügung gestellt. Die 

Netzanschlussleistung liegt konstant 

oder zeitweise unterhalb der installierten 

Leistung der Anlage.

(BT-Drs. 20/14235, S. 71)
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5. Lösung durch die „Überbauung von NVP“? 

BEE, BBH, Fraunhofer IEE: Netzverknüpfungspunkte-Studie - Gemeinsame Nutzung von Netzverknüpfungspunkten 

durch Erneuerbare Energien, Speicher und Anlagen zur Sektorenkopplung, April 2024, S. 10
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5. Lösung durch die „Überbauung von NVP“? 

https://www.unendlich-viel-

energie.de/zehn-fakten-zu-

sektorenkopplungs-technologien

Sektorenkopplung:

 

Die Verknüpfung von 

Strom, Wärme, 

Verkehr und Industrie 
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5. Lösung durch die „Überbauung von NVP“? 

§ 8a Abs. 1 S. 3 EEG 2023:

Die Wirkleistungsbegrenzung kann auch auf einzelne Zeitfenster 

beschränkt sein und in ihrer Höhe je Zeitfenster variieren.

Statisch

(Teil-)dynamisch

Volldynamisch
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aktuell 2029

Altanlagen Repowering

5. Lösung durch die „Überbauung von NVP“? 
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aktuell 2029

Altanlagen Repowering

5. Lösung durch die „Überbauung von NVP“? 
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5. Lösung durch die „Überbauung von NVP“? 

Bei welchen Netzanschlusskonstellationen hilft eine flexible NAV?

Überbrückung bis zum 

Abschluss des Netzausbaus 

(§ 8 Abs. 4 EEG)

Prüfung und Angebot des 

Netzbetreibers aufgrund 

Netzanschlusskapazitätsmangel 

(§ 8a Abs. 3 EEG) Wahlrecht des 

Anlagenbetreibers 

(§ 8 Abs. 2 EEG)
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§ 8a Abs. 2 EEG 2023:

 In der flexiblen Netzanschlussvereinbarung sind 

insbesondere Regelungen zu treffen …

Haftung Anlagenbetreiber

Statische / dynamische 

Leistungsbegrenzung

Dauer der anschlussseitigen 

Begrenzung + ggf. anschließend 

geltende Regelungen 

Sicherstellung technischer 

Anforderungen

Sonderfall „Cable Pooling: 

Einverständnis anderer 

Anlagenbetreiber/ Betreiber von 

Stromspeichern

5. Lösung durch die „Überbauung von NVP“?
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5. Lösung durch die „Überbauung von NVP“?

Gesetzliches 

Schuldverhältnis

Vertragliches 

Schuldverhältnis

Anspruch auf 

Netzanschluss nach § 8 

EEG / Anschlusszwang

Flexible 

Netzanschlussvereinbarung 

nach § 8a EEG
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5. Lösung durch die „Überbauung von NVP“?

Was ist „cable-pooling“?

Da auch hier durch die Kombination mehrerer Anlagen die Summe der 

installierten Anlagenleistung die netzwirksame Anschlussleistung 

übersteigt („Überbauung“), ist das „cable pooling“ als Sonderfall der 

flexiblen Netzanschlussvereinbarung zu betrachten. Im Ergebnis müssen 

hier bestehender und hinzutretender Anlagenbetreiber noch zumindest 

eine Regelung finden, die eine dauerhafte gemeinsame Nutzung der 

anschlussseitig begrenzten Einspeisekapazität ermöglicht und die 

Leistungsbegrenzung auf den mit dem Netzbetreiber vereinbarten Wert 

sicherstellt.

(BT-Drs. 20/14235, S. 72)
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Wie ist das denn 

eigentlich mit den 

Batteriespeichern?

6. Exkurs: Netzanschluss von Batteriespeichern

https://www.pv-magazine.de/2025/07/18/fast-

2-millionen-batteriespeicher-mit-22-

gigawattstunden-kapazitaet-in-deutschland-

bis-ende-1-halbjahr-2025-installiert/



13.11.25 · Carstens & Affeldt · „Recht am Limit“ – Netzanschluss im Spannungsfeld 37 © DOMBERT Rechtsanwälte

https://www.bundesnetzagentur.de/1076698

6. Exkurs: Netzanschluss von Batteriespeichern
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6. Exkurs: Netzanschluss von Batteriespeichern

Grünstromspeicher Grau- und Mischstromspeicher

§ 8 EEG § 17 EnWG

§ 3 Nr. 1 EEG: als Anlage gelten auch 

Einrichtungen, die zwischengespeicherte 

Energie, die ausschließlich aus erneuerbaren 

Energien stammt, aufnehmen und in elektrische 

Energie umwandeln.

Nennleistung ab 

100 MW: 

KraftNAV?
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6. Exkurs: Netzanschluss von Batteriespeichern

BT-Drs 21/2076 zu BT-Drs. 21/1497 vom 08.10.2025, S. 14 ff.:

In der deutschen Elektrizitätsversorgung kündigt sich ein Boom an 

Großbatteriespeicher-Projekten an […]. Bei der Umsetzung der Vielzahl 

bereits beantragter Projekte stellen jedoch derzeit die Netzanschlüsse 

ein Nadelöhr dar. Ziel muss es sein, dass ausgereifte Projekte an 

geeigneten Standorten schnell angeschlossen werden […]. Doch erweisen 

sich Rechtsunsicherheiten bei den Anschlussreservierungsverfahren 

derzeit als Hindernis: Die Anwendung der KraftNAV auf 

Großbatteriespeicher würde zu erheblichen Komplikationen bei der 

Durchführung der Netzanschlussverfahren führen. Diese werden mit der 

Klarstellung ausgeräumt, dass die KraftNAV auf Energiespeicheranlagen 

keine Anwendung findet. […]

Mit der Klarstellung, dass die KraftNAV und das dort geregelte 

„Windhundprinzip“ auf Batteriespeicher nicht anwendbar ist, wird das neue 

Verfahren rechtlich gesteuert und unter Aufsicht der Bundesnetzagentur 

begrenzt durch § 17 Absatz 1 EnWG.
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6. Exkurs: Netzanschluss von Batteriespeichern 

§ 17 Abs. 2a EnWG:

Der Netzanschlussvorrang gemäß § 8 Absatz 1 Satz 1 EEG […] 

ist nicht gegenüber Energiespeicheranlagen anzuwenden.

→Wenn eine Energiespeicheranlage nicht selbst als Teil einer 

EEG-Anlage privilegiert ist, kann sie sich zwar nicht auf einen 

Anschlussvorrang nach EEG berufen. 

→ Der Anschluss einer Energiespeicheranlage kann jedoch auch 

nicht auf Grund des Anschlussvorrangs einer EEG-Anlage 

zurückgestellt werden, sondern ist mit diesen gleichrangig zu 

behandeln.
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Auch hier sind flexible Netzanschlussvereinbarungen 

möglich:

§ 17 Abs. 2b S. 1 und S. 2 EnWG

Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen können 

Anschlussnehmern den Abschluss einer flexiblen 

Netzanschlussvereinbarung anbieten. Eine flexible 

Netzanschlussvereinbarung nach Satz 1 gibt dem Betreiber 

von Elektrizitätsversorgungsnetzen das Recht, vom 

Anschlussnehmer eine statische oder dynamische 

Begrenzung der maximalen Entnahme- oder 

Einspeiseleistung zu verlangen.

6. Exkurs: Netzanschluss von Batteriespeichern
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7. Fazit und Diskussion

1. Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Netzanschluss Ihrer 

EE-Projekte? 

2. Haben Sie bereits Erfahrungen mit dem Abschluss flexibler 

Netzanschlussvereinbarungen gemacht?

3. Welchen Herausforderungen sind Ihnen schon beim 

Netzanschluss Ihrer Batteriespeicherprojekte begegnet? 
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